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§173

Spekulative Warenhortung

(1) Wer Rohstoffe oder Erzeugnisse in erheblichem Umfang über den 
persönlichen oder betrieblichen Bedarf hinaus aufkauft oder hortet, um 
einen unrechtmäßigen erheblichen Vorteil für sich oder andere zu erlan
gen, wird mit Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat die Versorgung der Volkswirtschaft oder der Be
völkerung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht 
Jahren bestraft.

A n m e r k u n g  :
Das gesetzwidrige Zurückhalten von Waren kann als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden.

§174
Fälschung von Geldzeichen

(1) Wer gültige Geldzeichen (Noten oder Münzen) der Währung der 
Deutschen Demokratischen Republik oder fremder Währungen nachmacht, 
um sie als echt zu verwenden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer
1. echten Geldzeichen durch Verfälschung den Anschein eines höheren 

Wertes gibt, um sie zu diesem Wert zu verwenden;
2. aus dem Umlauf gezogenen Geldzeichen durch Verfälschung den An

schein der Gültigkeit gibt, um sie als noch gültig zu verwenden; i
3. nachgemachte oder verfälschte Geldzeichen sich beschafft, um sie als 

echt, höherwertig oder noch gültig zu verwenden.
(3) In schweren F’ällen der Geldzeichenfälschung wird der Täter mit 

Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn eine erhebliche Gefährdung des Geldverkehrs eintritt, ins
besondere wenn wegen der Tat bestimmte Geldzeichen aus dem Verkehr 
gezogen werden müssen.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Den Geldzeichen werden Postwertzeichen, Freistempelabdrucke und 

internationale Antwortscheine gleichgestellt.

§175
Bereitstellung von Fälschungsmitteln

Wer zur Vorbereitung einer Fälschung von Geldzeichen
1. Papier, das dem zur Herstellung von Geldzeichen der Deutschen Demo

kratischen Republik verwendeten und durch äußere Merkmale erkenn
bar gemachten Papier zum Verwechseln ähnlich sieht;
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